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für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

Sitzung des Innenausschusses am 26.09.2024 

Antrag der Fraktion der AfD vom 16.09.2024 „Polizeibeauftragter in 

NRW - Kosten und Bilanz?" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über

sende ich den schriftlichen Bericht zum Tagesordnungspunkt „Polizeibe

auftragter in NRW- Kosten und Bilanz?". 

Mit freundlichen Grüßen 

Telefon 0211 871-3546 

Telefax 0211 871-

Dienstgebäude: 

Friedrichstr. 62-80 

40217 Düsseldorf 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 129 

40217 Düsseldorf 

Telefon 0211 871-01 

Telefax 0211 871-3355 

poststelle@im.nrw.de 

www.im.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 

836,U71,U72,U73,U83 

Haltestelle: Kirchplatz 





Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 26.09.2024 

zum Tagesordnungspunkt 

,,Polizeibeauftragter in NRW - Kosten und Bilanz?" 

Antrag der Fraktion der AfD vom 16.09.2024 

In der Wahrnehmung seiner Aufgaben wurde und wird der Polizeibeauf

tragte grundsätzlich von zwei weiteren Personen unterstützt. Durch die 

Schaffung der Funktion des Polizeibeauftragten sind bis heute Personal

und Sachkosten in Höhe von insgesamt 1.526.127,66 EUR entstanden. 

Die Bezüge und Entgelte der für den Polizeibeauftragten tätigen Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter entwickeln sich entsprechend der Tarifab

schlüsse und Besoldungsanpassungen. Einzelaufstellungen können aus 

Datenschutzgründen nicht erfolgen. 

Ein eigener Dienstwagen steht dem Polizeibeauftragten nicht zur Verfü

gung. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf einen Dienstwagen 

zuzugreifen, allerdings hat der Polizeibeauftragte von dieser Möglichkeit 

bis heute keinen Gebrauch gemacht. 
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